
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Beratung und Beschlussfassung betreffend Erlassung einer Hundeabgabeordnung  
 
 
 
Mit Schreiben vom  2. Mai 2018 vom Amt der OÖ. Landesregierung, IKD,  wurde der Marktgemeinde 
Riedau folgendes mitgeteilt:  
 
Hundeabgabe:  
Nachdem die Gemeinde nach unseren Aufzeichnungen noch nie eine Hundeabgabeverordnung 
beschlossen hat, ist die Verordnung diesbezüglich jedoch nicht ausreichend. Gemäß § 10 OÖ. 
Hundehaltegesetz werden die Gemeinden verpflichtet, eine Hundeabgabe einzuheben, wobei die 
Befreiungstatbestände taxativ aufgezählt sind. Daher ist für Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung 
eines Berufs oder Erwerbs notwendig sind eine Abgabe zu beschließen und einzuheben. Für Hunde, 
die zur Ausübung eines Berufs oder Erwerbs notwendig sind, kann derzeit keine Hundeabgabe 
eingehoben werden, was auch die Verpflichtung zur Erhebung einer Abgabe widerspricht. Dies ist 
ehestmöglich nachzuholen. 
 
Der OÖ. Gemeindebund hat mit Schreiben Info vom 16.5.2018 den Gemeinden ein Muster einer 
Hundeabgabe-Verordnung  mit folgendem Schreiben übermittelt: Bislang wurde die Hundeabgabe in 
den Gemeinden mittels Hebesatz festgelegt. Da insbesondere Abgangsgemeinden vom Land OÖ 
darauf aufmerksam gemacht wurden, dass als Rechtsgrundlage zur Einhebung der Hundesteuer eine 
Hundeabgabenverordnung erlassen werden muss, haben wir für alle oberösterreichischen 
Gemeinden eine Muster-Hundeabgabe-Verordnung ausgearbeitet.  Zusätzlich dazu wurde ein 
Formblatt bez. Befreiung bzw. Verminderung der Hundeabgabe erarbeitet, welches vom Hundehalter 
für eine allfällige Befreiung bzw. Verminderung der abgabenrechtlichen Verpflichtung auszufüllen ist. 


